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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwRallg

WRG 1959

WRG 1959 §105 Abs1 lite

1. WRG 1959 § 105 heute

2. WRG 1959 § 105 gültig ab 31.03.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2011

3. WRG 1959 § 105 gültig von 22.12.2003 bis 30.03.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2003

4. WRG 1959 § 105 gültig von 01.01.2000 bis 21.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 155/1999

5. WRG 1959 § 105 gültig von 01.10.1997 bis 31.12.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

6. WRG 1959 § 105 gültig von 01.07.1990 bis 30.09.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 252/1990

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2025/07/0023

Ra 2025/07/0024

Ra 2025/07/0025

Ra 2025/07/0026

Ra 2025/07/0027

Ra 2025/07/0028

Ra 2025/07/0029

Ra 2025/07/0030

Ra 2025/07/0031

Ra 2025/07/0032

Ra 2025/07/0033

Ra 2025/07/0035

Ra 2025/07/0246

Ra 2025/07/0260

Rechtssatz

Im Allgemeinen ist nach dem WRG 1959 eine beantragte wasserrechtliche Bewilligung zu erteilen, wenn durch diese

nach den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens - sei es auch nur nach Erteilung von Au>agen und
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Nebenbestimmungen - ö?entliche Interessen nicht beeinträchtigt und fremde Rechte nicht verletzt werden (VwGH

19.12.2013, 2011/07/0215). Eine Beeinträchtigung ö?entlicher Interessen liegt insbesondere nach § 105 Abs. 1 lit. e

WRG 1959 dann vor, wenn die Bescha?enheit des Wassers (im Besonderen auch des Grundwassers) nachhaltig

beein>usst wird. Geht von einem beantragten Vorhaben eine solche nachteilige Beein>ussung der Bescha?enheit des

Wassers aus und kann diese auch durch Au>agen nicht beseitigt werden, so ist das Vorhaben wegen Beeinträchtigung

öffentlicher Interessen grundsätzlich nicht bewilligungsfähig (VwGH 17.10.2002, 2001/07/0095).Im Allgemeinen ist nach

dem WRG 1959 eine beantragte wasserrechtliche Bewilligung zu erteilen, wenn durch diese nach den Ergebnissen des

Ermittlungsverfahrens - sei es auch nur nach Erteilung von Au>agen und Nebenbestimmungen - ö?entliche Interessen

nicht beeinträchtigt und fremde Rechte nicht verletzt werden (VwGH 19.12.2013, 2011/07/0215). Eine Beeinträchtigung

ö?entlicher Interessen liegt insbesondere nach Paragraph 105, Absatz eins, Litera e, WRG 1959 dann vor, wenn die

Bescha?enheit des Wassers (im Besonderen auch des Grundwassers) nachhaltig beein>usst wird. Geht von einem

beantragten Vorhaben eine solche nachteilige Beein>ussung der Bescha?enheit des Wassers aus und kann diese auch

durch Au>agen nicht beseitigt werden, so ist das Vorhaben wegen Beeinträchtigung ö?entlicher Interessen

grundsätzlich nicht bewilligungsfähig (VwGH 17.10.2002, 2001/07/0095).
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